
Mitteilung

Suizidbeihilfe bei Psychischkranken
Antwort der Autoren des Gutachtens auf die Stellungnahme der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie 

G. Bossharda, M. Kiesewetter b, K. P. Rippe c, C. Schwarzenegger d

In einer der jüngsten Ausgaben der Schweizeri-
schen Ärztezeitung hat der Vorstand der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psy-
chotherapie (SGPP) eine Stellungnahme [1] zu
dem von uns verfassten Gutachten «Suizidbei-
hilfe bei Menschen mit psychischen Störungen»
[2] veröffentlicht. Wir begrüssen es ausdrücklich,
dass die SGPP den Mut gehabt hat, dieses sehr
umstrittene Thema aufzugreifen. Klären möch-
ten wir aber einen Punkt des erwähnten Schrei-
bens, der Anlass zu Missverständnissen bieten
könnte.

Im Gutachten wird von Anfang an klar unter-
schieden zwischen (a) terminal kranken Perso-
nen, die aufgrund ihrer somatischen Erkrankung
um Sterbehilfe bitten, bei welchen aber zusätz-
lich eine psychische Störung vorliegen kann, und
(b) den wesentlich selteneren Fällen, in denen
keine somatische Erkrankung vorliegt, sondern
bei welchen die Personen in Hinblick auf ihre
psychische Störung Suizidbeihilfe erbitten. Ein-
zig auf diese letzteren Fälle bezog sich das Mora-
torium von Exit, und auf sie beziehen sich auch
die Schlussfolgerungen des Gutachtens – ein
Punkt, der in den bisherigen Reaktionen auf das
Gutachten noch nie Anlass zu Missverständnis-
sen war. Für ebendiese letzteren Fälle folgert das
Gutachten:

«Psychische Störungen gehen oftmals mit
Sterbewünschen (Suizidalität) einher. Die
meisten dieser Störungen sind prognostisch
günstig und sprechen auf adäquate Thera-
pie gut an. Deshalb ist in diesen Fällen der
Sterbewunsch in erster Linie als Ausdruck
der psychischen Störung zu interpretieren
und zu behandeln.
Aber auch bei Menschen mit psychischen
Störungen können autonome, dauerhafte
und wohlerwogene Suizidwünsche vor-
kommen. Diese sind nicht direkt im krank-
heitsbedingten Geschehen verwurzelt, son-
dern beziehen sich indirekt – als Reflexion
ihrer Störung, ihres Leides, ihrer Prognose
und ihrer Gesamtsituation – auf die psychi-
sche Störung.

Die Unterscheidung dieser zwei Situationen
ist schwierig. Sie kann nicht ohne psych-
iatrisches Expertenwissen getroffen wer-
den. Deshalb ist in Fällen, bei welchen ein
Mensch wegen einer psychischen Störung
um Suizidbeihilfe ersucht, ein psychiatri-
sches Gutachten unumgänglich.»

Die Stellungnahme der SGPP dagegen bezieht
sich gerade nicht auf diese Patientengruppe, son-
dern beschränkt sich auf die Suizidbeihilfe bei
«terminal somatisch Kranken», notabene eine
Form der Suizidbeihilfe, welche heute in der
Schweiz kaum mehr umstritten ist. Hier gehen
wir mit der SGPP vollkommen einig, dass in die-
sen Fällen die routinemässige Forderung nach
einem fachpsychiatrischen Gutachten eine zu
grosse Hürde bedeuten würde. 

Die entscheidende Frage betrifft aber, wie
erläutert, die im Hinblick auf eine psychische
Krankheit um Suizidbeihilfe Ersuchenden, wor-
über offenbar die Diskussion innerhalb der SGPP
noch nicht abgeschlossen ist. Für diese, und nur
für diese Gruppe möchten wir aus den angeführ-
ten Gründen die Forderung nach einem fach-
psychiatrischen Gutachten im jedem Fall auch
an dieser Stelle ausdrücklich wiederholen. Ein
solches Gutachten ist nicht zuletzt erforderlich,
um im Falle der Suizidbeihilfe den rezeptieren-
den Arzt vor straf-, zivil- und gesundheitsrecht-
lichen Konsequenzen zu schützen.
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